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Landesamt für Gesundheit und Soziales
Abteilung 2 – Förderangelegenheiten
Neustrelitzer Straße 120

17033 Neubrandenburg


Verwendungsnachweis 

zur Bewilligung und Auszahlung von Zuwendungen zur Förderung von Schwimmstarter-Kitas


1. Allgemeine Hinweise für die Abrechnung 

Dieser Verwendungsnachweis ist durch jeden Zuwendungsempfänger zu erstellen. 

Veränderungen an diesem Formular, z.B. am Dokumentenschutz dieser Datei stellen widerrechtliche Handlungen dar.

Der Verwendungsnachweis ist innerhalb der mit Zuwendungsbescheid festgelegten Frist einzureichen. 

	2. Angaben zum Zuwendungsempfänger und -bescheid

	Zuwendungsempfänger
	     

	Anschrift / Kontakt 
	     
PLZ
	     
Ort

	
	     
Straße und Hausnummer

	
	     
Telefon
	     
E-Mail

	Kindertageseinrichtung
	     

	Bewilligungsbescheid vom 
	     

	Aktenzeichen
	LAGuS/MV-6-S227-00     /     

	Höhe der Zuwendung
	1.500,00 Euro

	Finanzierungsart
	Festbetragsfinanzierung

	Zuwendungsart
	Projektförderung

	3. Sachbericht

	Zeitpunkt und Ort der Maßnahme
	[bookmark: _GoBack]     
Zeitpunkt

	
	     
Ort

	Anzahl teilnehmende Kinder
	     

	Alter der Kinder (von - bis) 
	     
von           
	     
bis

	Name(n) pädagogisches Personal, welches die Schwimmlehrkraft im Becken unterstützt hat bzw. den Wassergewöhnungskurs durchgeführt hat
	     

	Erläuterungen zu den Wassergewöhnungs- bzw. Schwimmkursen bzgl. der Erfüllung des Zuwendungszwecks
	     




	4. Erklärungen

	Die bewilligten Mittel wurden für die Durchführung von Wassergewöhnungs- bzw. Schwimmkursen für Kinder in Kindertageseinrichtungen verwendet. 
	|_|

	Die Wassergewöhnungs- bzw. Schwimmkurse wurden außerhalb der Kindertageseinrichtung durchgeführt.
	|_|

	Die Teilnahme an den Wassergewöhnungs- bzw. Schwimmkursen erfolgte sowohl für das pädagogische Personal als auch für die teilnehmenden Kinder freiwillig.
	|_|

	Die Ausgaben der Wassergewöhnungs- bzw. Schwimmkurse wurden nicht durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in den Vereinbarungen über Leistung, Entgelt und Qualitätsentwicklung gemäß § 24 KiföG M-V berücksichtigt.
	|_|

	Das pädagogische Personal, welches unmittelbar an der Durchführung der Wassergewöhnungskurse beteiligt war, wurde vor der Durchführung der Kurse zur/zum „Instruktor*in – Wassergewöhnung“ geschult.
	|_|

	Die Durchführung des Wassergewöhnungskurses/ Schwimmkurses erfolgte nicht durch das pädagogische Personal der Kindertagesstätte, sondern ausschließlich durch die Schwimmlehrkraft vor Ort.
	|_|

	Die durchführende pädagogische Fachkraft verfügt bereits über eine vergleichbare/ höhere Qualifikation.
	|_|

	
	

	5. Folgende Unterlagen sind dem Verwendungsnachweis beigefügt. 

	|_| Teilnahmezertifikat Schulung zur/zum „Instruktor*in – Wassergewöhnung“ 

|_|      



Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden sowie in den Anlagen gemachten Angaben und Erklärungen wird versichert.


	     
Datum
	     
Name in Druckbuchstaben

	
     
Datum
	
     
Name in Druckbuchstaben
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